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 Veröffentlicht am 13.01.1997

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 F2

Rechtssatz

Bedient sich ein Rechtsanwalt im Rahmen seiner Tätigkeit einer Person, die keine juristische Ausbildung hat, dann

besteht für ihn gerade deshalb eine höhere Aufklärungsp icht, wenn Unzukömmlichkeiten dieses Gehilfen behauptet

werden.
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